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1 Ziele und Inhalte des Erläuterungsberichts
Nebst Planunterlagen und Vorschriften gehört zur Nutzungsplanung ein Erläuterungsbericht (Art.
47 Raumplanungsverordnung, RPV1).

Gemäss Art. 47 RPV hat die Behörde, welche Nutzungspläne erlässt, der kantonalen Genehmi-
gungsbehörde Bericht zu erstatten. Darin ist auszuführen, wie die Nutzungspläne die Ziele und
Grundsätze der Raumplanung, die Anregungen aus der Bevölkerung, die Sachpläne und Konzepte
des Bundes und den Richtplan berücksichtigen und wie sie den Anforderungen des übrigen Bun-
desrechts, insbesondere der Umweltschutzgesetzgebung, Rechnung tragen (Art. 47 Abs. 1 RPV).

2 Ausgangslage

2.1 Anlass
Gemäss § 78a des Planungs- und Baugesetzes vom 7. September 1975 (PBG, LS 700.1) können
mit der Bau- und Zonenordnung für im Zonenplan bezeichnete Gebiete Anordnungen zur Nutzung
erneuerbarer Energien getroffen werden. Diese werden im Folgenden als Energiezonen bezeich-
net. Dabei kann nicht die Art des Energieträgers, sondern lediglich der Anteil an erneuerbaren
Energien vorgeschrieben werden. Bereits geltende gesetzliche Bestimmungen dürfen für die Erfül-
lung der Vorgaben nicht angerechnet werden.

Die Motion GR Nr. 2014/284 der SP-, GP- und GLP-Fraktionen verlangt, dass der Stadtrat einen
Entwurf für die Ergänzung der Bau- und Zonenordnung mit solchen Energiezonen vorlegt. Im Rah-
men der kommunalen Energieversorgungsplanung wird die Einführung von Energiezonen zudem
als geeignete Massnahme zur schnelleren Zielerreichung der Anschlussdichte in Gebieten mit lei-
tungsgebundener Energieversorgung (z.B. Fernwärme, Energieverbunde) erachtet. Gestützt auf
diese beiden Vorgaben wurde die Einführung von Energiezonen geprüft und als sinnvoll erachtet.

2.2 Ziele der BZO-Teilrevision

Mit der vorliegenden Teilrevision der Bau- und Zonenordnung werden in der Stadt Zürich Energie-
zonen eingeführt. Die Energiezonen unterstützen das energiepolitische Ziel einer 2000-Watt-kom-
patiblen Transformation der Wärmeversorgung und das klimapolitische Ziel von Netto Null Treib-
hausgasemissionen, und sie helfen, den Anschlussgrad an die Fernwärmeversorgung zu erhöhen.
Mit der vorliegenden Teilrevision wird zudem das Anliegen der Motion GR Nr. 2014/284 erfüllt.

2.3 Regelungsgegenstand von § 78a PBG
Energiezonen wurden noch von keiner anderen Gemeinde im Kanton Zürich eingeführt. Entspre-
chend sind keine Erfahrungswerte bei der Umsetzung von § 78a PBG vorhanden. Hinweise da-
rauf, wie Energiezonen in der Umsetzung zu handhaben sind, gibt das Kreisschreiben vom 20.
März 2015 der Baudirektion des Kantons Zürich. Im Rahmen der Überprüfung der Energiezonen
wurden die inhaltlichen Möglichkeiten vertieft betrachtet und auch mit dem Kanton besprochen. Im
Wesentlichen sind für die Festlegung von Energiezonen folgende Kriterien zu berücksichtigen:

1 vom 28. Juni 2000, SR 700.1
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 Als Regelungsgrösse ist ein Mindestanteil an erneuerbaren Energien bzw. ein maximaler
Anteil an nicht erneuerbaren Energien festzulegen. Vorgaben einzelner spezifischer Ener-
gieträger sind nicht möglich. Die Anforderungen können wahlweise mit erneuerbaren Ener-
gieträgern erfüllt werden. Folgende Energieträger sind erneuerbar im Sinne der Bestim-
mung und können angerechnet werden: Abwärme aus Kehrichtverbrennungsanlagen und
anderen Abwärmequellen, Energie aus Abwasser, Seewasser, Flusswasser, Grundwasser,
Geothermie und der Aussenluft, Sonnenenergie sowie Holzenergie. Ausgeschlossen sind
Öl und Gas sowie Biogas, da es sich bei Biogas um einen vertraglich definierten Energie-
träger handelt, der auch von der kantonalen Energiegesetzgebung nicht als "erneuerbar"
anerkannt wird.

 Die Ausscheidung von Energiezonen und die darin geltenden Vorgaben zum Anteil erneu-
erbarer Energien bedürfen einer räumlich differenzierten Begründung. Das gesamte Stadt-
gebiet als eine einzige Energiezone festzulegen, ist demnach nicht zweckmässig. Gemäss
Konzept Energieversorgung 2050 der Stadt Zürich (EK2050) sind die von Grundeigentüme-
rinnen und Grundeigentümer tatsächlich nutzbaren Potenziale von erneuerbaren Energien
in einzelnen Gebieten unterschiedlich hoch. Dies gilt es bei den Festlegungen zu berück-
sichtigen.

 Gemäss § 78a Abs. 2 PBG ist zu beachten, dass Energiegewinne gestützt auf Energiezo-
nenbestimmungen für die Einhaltung der kantonalen Bestimmungen bezüglich der Vermin-
derung des Verbrauchs an nicht erneuerbaren Energien (§ 10a Energiegesetz) nicht be-
rücksichtigt werden können.

 Bereits die heutigen kantonalen energierechtlichen Vorgaben für Neubauten gewährleisten,
dass bei Neubauten fast ausschliesslich erneuerbare Energien eingesetzt werden. Mit der
anstehenden Novellierung des kantonalen Energiegesetzes auf Basis der Mustervorschrif-
ten der Kantone im Energiebereich 2014 (MuKEn 2014) wird sich diese Entwicklung akzen-
tuieren. Energiezonen entfalten ihre Wirkung daher insbesondere im Gebäudebestand
beim Umbauten oder beim Ersatz der Wärmeerzeugung ohne Umbaumassnahmen.

 Grundsätzlich erlaubt § 78a PBG erhöhte Anforderungen für die Wärmeerzeugung und den
Strom. Eine Anwendung von Energiezonen im Bereich der Stromnutzung ist aber aus zwei
Gründen schwierig: Zum einen ergäbe sich ein Konflikt mit der Gesetzgebung zur Strom-
versorgung, die Grosskunden die freie Stromwahl ermöglicht; zum anderen kann keine
räumliche Differenzierung der Vorgaben erfolgen
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3 Gegenstand der BZO-Teilrevision

3.1 Neuer Ergänzungsplan Energiezonen
Die räumliche Festlegung der Energiezonen erfolgt mittels Ergänzungsplan. In der BZO wird dazu
folgende Ergänzung vorgenommen:

Art. 2 Zonenplan und Ergänzungspläne
Abs. 1 unverändert
2 Es gelten folgende Ergänzungspläne:
lit. a-k unverändert
l. Energiezonenplan im Massstab 1:12500

Abs. 3 unverändert

Energiezonen werden für diejenigen Gebiete definiert, die energieplanerisch als „Prioritätsgebiet
Fernwärme“ oder als „Energieverbund mit Gebietsauftrag“ (ewz-Energieverbunde) bzw. als „Ener-
gieverbund mit Gebietskonzession“ (Energieverbunde anderer Akteure) festgesetzt sind. In diesen
Gebieten wird den Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern im Sinne einer Grundversor-
gung eine leitungsgebundene Energieversorgung angeboten, welche die erhöhten Anforderungen
der Energiezonen erfüllt.

Die leitungsgebundene Energieversorgung mit Abwärme und erneuerbaren Energien in energie-
planerisch festgelegten Gebieten entspricht einem Auftrag aus der Richtplanung und damit einem
öffentlichen Interesse. In der Richtplanung bezeichnete standortgebundene Energiequellen (wie
das KHKW Hagenholz, das Klärwerk Werdhölzli, der Zürichsee oder Rechenzentren) sind prioritär
zu nutzen. Diese Aufgabe kann volkswirtschaftlich und mit Blick auf den effizienten Einsatz öffentli-
cher Mittel nur mit Gemeinschaftsanlagen mit hohem Anschlussgrad optimal erfüllt werden. Die
Stadt Zürich erstellt daher basierend auf einer Energieplanung mit entsprechenden Gebietsfestle-
gungen selber die erforderliche Infrastruktur (Fernwärmeversorgung, Energieverbunde) oder
vergibt zu deren Realisierung Aufträge bzw. Konzessionen an Dritte. Die Festsetzung der Versor-
gungsgebiete als Energiezonen schafft Rahmenbedingungen, die einen hohen Anschlussgrad be-
günstigen, ohne einen Anschlusszwang vorzugeben. Die Kriterien für die Festlegung der Fernwär-
megebiete und der Gebiete für Energieverbunde mit Gebietsauftrag oder Gebietskonzession sind
im Planungsbericht Energieversorgung (STRB Nr. 1048/2019) festgehalten.

Die Festlegung einer Energiezone bedingt, dass im entsprechenden Perimeter die Fernwärmever-
sorgung bzw. der Energieverbund schon besteht oder dass deren Ausbau (Groberschliessung)
mittels Kreditbeschluss durch die zuständige Instanz (Gemeinde, Gemeinderat, Stadtrat, Verwal-
tungsrat) bereits bewilligt und terminiert ist. Dies führt dazu, dass Energiezonen in Fernwärmege-
bieten oder in Gebieten mit einem Energieverbund gestützt auf die jeweiligen Erschliessungspla-
nungen in Etappen, d.h. mittels separater Teilrevisionen, eingeführt werden.

Mit der vorliegenden BZO-Teilrevision werden im Ergänzungsplan in einem ersten Schritt folgende
im Energieplan der Stadt Zürich (STRB Nr. 1048/2019) bezeichneten Gebiete als Energiezonen
festgelegt:

 Die bestehenden Prioritätsgebiete der öffentlichen Fernwärmeversorgung Zürich-Nord, Zü-
rich-West, Hochschulgebiet Zentrum, Universität Irchel und Hauptbahnhof

 Die geplanten Prioritätsgebiete der öffentlichen Fernwärmeversorgung Altstetten Nord und
Höngg
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 Die Prioritätsgebiete der Energieverbünde mit Gebietsauftrag Hardau / Sihlfeld und Seefeld

Gemäss Energieplanung der Stadt Zürich ist bis im Jahr 2040 die Groberschliessung für weitere
Prioritätsgebiete der öffentlichen Fernwärmeversorgung geplant. Es handelt sich dabei um die Ge-
biete Aussersihl, Gewerbeschule, Wipkingen / Unterstrass / Oberstrass und Altstetten Mitte. So-
bald die entsprechenden Kreditbeschlüsse für die Groberschliessung vorliegen, können diese Ge-
biete in einer oder mehreren weiteren Etappen mittels separater Teilrevisionen der BZO als Ener-
giezonen festgelegt werden.

Im Weiteren werden in der Energieplanung für die öffentliche Fernwärmeversorgung sowie für
Energieverbünde mit Gebietsauftrag oder Gebietskonzession Prüfgebiete ausgewiesen. Sollte sich
zeigen, dass diese Gebiete in Zukunft als Prioritätsgebiete in der Energieplanung festgelegt wer-
den, würden sie bei vorliegendem Kreditbeschluss für die Groberschliessung ebenfalls in den Er-
gänzungsplan Energiezonen aufgenommen.



Seite 9
Teilrevision Bau- und Zonenordnung - Energiezonen
Erläuterungsbericht nach Art. 47 RPV

Abb. 1: Energiezonen in der Stadt Zürich, Stand 2019
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3.2 Ergänzung der Bauordnung Allgemeine Vorschriften

3.2.1 Neuer Artikel 4b Energiezonen
Die inhaltlichen Vorgaben von Energiezonen werden in der BZO mit folgendem neuen Artikel fest-
gelegt:

Art. 4b Energiezonen
1 In Energiezonen sind Neubauten sowie Umbauten und bestehende Bauten deren Wärme-
erzeugung ersetzt wird, so auszurüsten, dass höchstens 40 Prozent des zulässigen Anteils
an nicht erneuerbaren Energien zur Deckung des zulässigen Wärmebedarfs für Heizung
und Warmwasser mit fossilen Brennstoffen gedeckt werden.
2 Der Nachweis gilt als erbracht, wenn die fachgerechte Umsetzung einer Standardlösung,
ein rechnerischer Nachweis oder ein erhöhter Energiestandard gemäss Ausführungsbe-
stimmungen nachgewiesen wird.
3 Freistehende Bauten mit einem geringen Wärmeleistungsbedarf gemäss Ausführungsbe-
stimmungen sind von der Einhaltung der erhöhten Anforderungen befreit.
4 Der Stadtrat erlässt Ausführungsbestimmungen zu Standardlösungen, rechnerischem
Nachweis, erhöhten Energiestandards, Befreiungen und zum Vollzug.

3.2.2 Erläuterungen
Allgemein

Energiezonen entfalten ihre Wirkung im Falle eines Neubaus oder eines Ersatzes des Wärmeer-
zeugers. Dabei ist ein Grenzwert von 40% auf den zulässigen Anteil an nicht erneuerbaren Ener-
gien zur Deckung des zulässigen Wärmebedarfs für Heizung und Warmwasser mit fossilen Brenn-
stoffen einzuhalten (dies entspricht dem Grenzwert für Qh,li und dem Wärmebedarf für Warmwas-
ser gemäss SIA 380/1). Das heisst, die Bewilligung für die Erstellung oder den Ersatz von Wärme-
erzeugungsanlagen wird dann erteilt, wenn der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin nachweist,
dass die fachgerechte Umsetzung einer Standardlösung gewährleistet ist, der Nachweis zur Erfül-
lung der Vorgaben mittels eines rechnerischen Nachweises erfolgt oder ein erhöhter Energiestan-
dard nachgewiesen wird. Im Sinne einer Bagatellgrenze werden freistehende Bauten mit einem
geringen Wärmeleistungsbedarf von der Einhaltung der erhöhten Anforderungen befreit. Damit
werden die grundsätzlichen Festlegungen zu Energiezonen in der Bauordnung festgehalten.

Die Bauordnung ermächtigt sodann den Stadtrat zum Erlass von Ausführungsbestimmungen.
Diese regeln die Standardlösungen, den rechnerischen Nachweis, die erhöhten Energiestandards
sowie die Befreiungen und Fragen des Vollzugs. Es handelt sich dabei vorwiegend um technische
Vorgaben und Vollzugsbestimmungen, die aufgrund ihrer Bedeutung nicht direkt in der Bauord-
nung festgelegt werden sollen. Die gewählte Systematik findet sich schon im heutigen Energiege-
setz und ausführenden Erlassen (Wärmdämmvorschriften 2009) und auch in den MuKEn 2014,
welche die Grundlage für die Novellierung des Energiegesetzes bilden. Der Inhalt der Ausfüh-
rungsbestimmungen wird in Kapitel 4 erläutert.

Grenzwert für fossile Brennstoffe

Für den gemäss Energiegesetz zulässigen Anteil an nicht erneuerbaren Energien ist entweder ein
Mindestanteil an erneuerbaren Energie (inkl. Abwärme) vorzugeben oder aber ein Maximalanteil
an nicht erneuerbaren Energien bzw. fossilen Brennstoffen festzulegen. Die gewählte Bemessung



Seite 11
Teilrevision Bau- und Zonenordnung - Energiezonen
Erläuterungsbericht nach Art. 47 RPV

des Anteils fossiler Brennstoffe entspricht der Systematik des Energiegesetzes und hat sich in der
Praxis bewährt. Dies bietet gegenüber der Bemessung des Anteils erneuerbarer Energien oder
nicht erneuerbarer Energien auch den Vorteil, dass im Vollzug Unklarheiten über die Anrechenbar-
keit für den Strom für Wärmepumpen, dessen physische Herkunft in einem liberalisierten Strom-
markt nicht vorgegeben werden kann, ausgeschlossen werden.

Höhe des Grenzwertes

Gemäss § 78a Abs. 2 PBG ist zu beachten, dass Energiegewinne gestützt auf Energiezonenbe-
stimmungen für die Einhaltung der kantonalen Bestimmungen bezüglich der Verminderung des
Verbrauchs an nicht erneuerbaren Energien (§10a Energiegesetz; LS 730.1) nicht berücksichtigt
werden können. Weiter ist zu beachten, dass die Energiezonenbestimmungen sowohl mit dem
heute gültigen Energiegesetz als auch mit der sich abzeichnenden Anpassung des Energiegeset-
zes gemäss MuKEn 2014 anwendbar sind und sinnvolle Standardlösungen ermöglicht werden
können. Die Höhe des Anteils an fossilen Energien von 40% ist aus folgenden Überlegungen ver-
hältnis- und zweckmässig:

 Öffentliche Fernwärmeversorgungen und Energieverbunde mit Gebietsauftrag oder Ge-
bietskonzession dürfen gemäss den Vorgaben in der Energieplanung einen Anteil fossiler
Brennstoffe von max. 30% aufweisen.

 Wird der Systemnachweis gewählt, dürfen im Falle von Neubauten nach heute gültigem
Energiegesetz maximal 80 Prozent des Wärmebedarfs mit fossilen Brennstoffen gedeckt
werden. Die Energiezonenbestimmung, wonach von diesem Energiebedarf noch max. 40%
durch fossile Brennstoffe gedeckt werden können, bedeutet, dass in der Kombination von
gesetzlicher und überobligatorischer Bestimmung noch maximal 32% fossile Brennstoffe
eingesetzt werden dürfen (40% von 80%). Im Falle eines Heizungsersatzes ist dagegen ein
Anteil von 40% fossiler Brennstoffe erlaubt, weil das heute geltende Energiegesetz für die-
sen Fall keinen Maximalanteil an nicht erneuerbaren Energien vorgibt.

 Wird das Energiegesetz gemäss MuKEn 2014 angepasst, gilt es für den rechnerischen
Nachweis ebenfalls zwischen Neubauten und Heizungsersatz zu unterscheiden. Im Falle
von Neubauten berechnet sich der zulässige Verbrauch an nicht erneuerbaren Energien
anhand des Quotienten des Grenzwerts für den gewichteten jährlichen Energiebedarf für
Heizung, Warmwasser, Lüftung und Klimatisierung (abzüglich dem gewichteten Strombe-
darf) und dem Wärmebedarf für Heizung und Warmwasser. Der Einsatz fossiler Energieträ-
ger ist rechtlich nur möglich, wenn dieser Quotient grösser als 1 ist. Dies ist nur bei sehr gut
gedämmten Bauten mit minimalem Wärmebedarf möglich. Von diesem Restbedarf dürfte in
einer Energiezone noch 40% mit fossilen Brennstoffen gedeckt werden.
Für den Fall des Wärmeerzeugerersatzes dürfte das novellierte Energiegesetz in Anleh-
nung an die MuKEn 2014 eine ähnliche Vorgabe wie der für Neubauten geltende § 10a im
aktuell gültigen Energiegesetz bringen. Es sollen nur noch 90% des zulässigen Wärmebe-
darfs für Heizung und Warmwasser mit nicht erneuerbaren Energie gedeckt werden dürfen.
Diese Bestimmung würde allerdings nur gelten, wenn der spezifische jährliche Energiebe-
darf für Raumheizung und Warmwasser über 100 kWh/m2 liegt. Wenn von diesen 90% in
einer Energiezone maximal 40% mit fossilen Brennstoffen gedeckt werden dürfen, ergibt
dies in der Kombination von gesetzlichen Vorgaben und Energiezonenbestimmung einen
maximalen Anteil an fossilen Brennstoffen von 36% (40% von 90%).
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4 Festlegungen in Ausführungsbestimmungen

4.1 Allgemein
In den Ausführungsbestimmungen zu den Energiezonen regelt der Stadtrat die zusätzlichen Anfor-
derungen an die Wärmeerzeugung für Bauten und Anlagen innerhalb der Energiezonen. Dies um-
fasst die Definition der Standardlösungen, des rechnerischen Nachweises, der erhöhten Energie-
standards, der Befreiungen und der Festlegungen zum Vollzug. Die Ausführungsbestimmungen
sind nicht Bestandteil der vorliegenden BZO-Teilrevision. Die nachfolgenden Ausführungen dienen
der inhaltlichen Erläuterung.

4.2 Standardlösungen

Die Standardlösungen sind so gewählt, dass sie die Vorgabe des maximalen Anteils an fossilen
Brennstoffen in jedem Fall klar unterschreiten. Als Standardlösungen gelten:

 Fernwärmeanschluss bzw. Anschluss an einen Energieverbund mit Gebietsauftrag
oder Gebietskonzession:
Die Fernwärmegebiete sowie die Gebiete der Energieverbünde mit Gebietsauftrag oder
Gebietskonzession bilden die Grundlage für die räumliche Festlegung der Energiezonen.
Dementsprechend gilt der Anschluss an das entsprechende Netz als Standardlösung.

 Wärmepumpe mit Aussenluft:
Die Energienutzung aus Aussenluft ist im Fernwärmegebiet grundsätzlich nicht priorisiert
und wird daher auch durch 2000-Watt-Beiträge des ewz nicht gefördert (ausgenommen:
nicht an die Fernwärme anschliessbare Objekte). Dennoch soll diese Heizungsart als Stan-
dardlösung gelten. Da die Hürden für einen Einsatz von Luft-Wasser-WP insbesondere bei
grossen für die Fernwärme geeigneten Objekten hoch sind (Schallschutz, Platzbedarf, nicht
geeignete Wärmeabgabesysteme, eingeschränkte Auswahl an Geräten auf dem Markt)
dürfte die Konkurrenz zur Fernwärme durch diese Standardlösung nicht gross sein. Wär-
mepumpen mit Aussenluft werden erfahrungsgemäss vorwiegend in Objekten mit kleinem
Wärmeleistungsbedarf eingesetzt – dies betrifft vor allem das Segment unter 20 kW, das
von den Energiezonenbestimmungen ausgenommen ist.

 Wärmepumpe mit Erdwärmesonden, sofern eine Erklärung vorliegt, dass die Pla-
nung nach der SIA-Norm 384/6 „Erdwärmesonden“ erfolgt:
Wärmepumpen mit Erdwärmesonden sollen gemäss dem Konzept Energieversorgung
2050 einen namhaften Beitrag zur Transformation der Energieversorgung in der Stadt Zü-
rich leisten. In den Fernwärmegebieten können sie insbesondere dort von Nutzen sein, wo
auch gekühlt werden muss. Um einen langfristig nachhaltigen Betrieb sicher zu stellen, sol-
len Erdsonden-Wärmepumpen in Energiezonen aber nur dann als Standardlösung akzep-
tiert werden, wenn sie gemäss der SIA-Norm 384/6 geplant werden. Diese Norm stellt si-
cher, dass der Betrieb nicht zu einer langfristig übermässigen Auskühlung des Untergrunds
führt und keine unerwünschte Beeinträchtigung nachbarlicher Anlagen resultiert.

 Holzheizung:
Holzheizungen sind gemäss der Holzenergieposition für stadteigene Bauten aus Gründen
der Luftreinhaltung nur in ganz spezifischen Fällen erwünscht. Trotzdem sollen Holzheizun-
gen in Energiezonen analog zum Energiegesetz als Standardlösung gelten. Es wird nicht
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davon ausgegangen, dass in Fernwärmegebieten in Objekten mit einem Wärmeleistungs-
bedarf über 30 kW viele Holzheizungen realisiert werden, da mit der Fernwärme eine at-
traktive und in der Regel kostengünstigere Alternative zur Verfügung steht.

Die individuelle Energienutzung aus Grund- und Seewasser soll in Energiezonen nicht als Stan-
dardlösung gelten. Die Nutzung von Grundwasser oder Seewasser stellt einen gesteigerten Ge-
meingebrauch dar und unterliegt daher der Konzessionspflicht. Solcher Gemeingebrauch ist im öf-
fentlichen Interesse generell mit Bedacht und Zurückhaltung zu genehmigen. Dies gilt insbeson-
dere, wenn gleichwertige Alternativen – im vorliegenden Fall Fernwärme oder ein Energieverbund
– zur Verfügung stehen. Dies bedeutet nicht, dass für solche Lösungen im spezifischen Fall – z.B.
wenn in Kombination mit Kältenutzung ein Vorteil gegenüber dem Anschluss an die Fernwärme
resultiert – eine Konzessionierung möglich ist, die im Einzelnachweis dann auch zur Erfüllung der
Energiezonen-Bestimmung akzeptiert wird.

4.3 Rechnerischer Nachweis
Als rechnerischer Nachweis zur Erfüllung der Vorgaben wird der Systemnachweis nach SIA-Norm
380/1 festgelegt. Zweck dieser Norm ist der massvolle und wirtschaftliche Einsatz von Energie für
die Raumheizung in Gebäuden. Auch die kantonalen Wärmedämmvorschriften stützen sich auf
diese Norm. Der rechnerische Nachweis bietet etwas mehr Spielraum als die Standardlösungen,
ist dafür aber deutlich aufwändiger in der Anwendung.

4.4 Erhöhter Energiestandard
Bauten, die einen erhöhten Energiestandard erreichen, werden in der Regel schon mit erneuerba-
ren Energien beheizt oder haben im Ausnahmefall einer fossilen Heizung nur noch einen geringen
Verbrauch. Gemäss MuKEn 2014 sind beim Heizkesselersatz bei einem bestehenden Gebäude,
welches den erhöhten Energiestandards entspricht, auch keine Anforderungen an erneuerbare
Wärme bei Wärmeerzeugerersatz (Art. 1.29, MuKEn 2014) zu erfüllen. Bei Neubauten wird eine
Zertifizierung nach Minergie-P oder Minergie-A und beim Ersatz der Wärmeerzeugung mit oder
ohne Umbau eine Zertifizierung nach Minergie als Nachweis akzeptiert.

4.5 Befreiungen
Unter folgenden Voraussetzungen werden Befreiungen von den Energiezonenbestimmungen im
Sinne von Art. 4b Abs. 3 der BZO gewährt:

 Bei freistehenden Bauten mit einem geringen Wärmeleistungsbedarf wird als „Bagatell-
grenze“ ein Bedarf unter 20 kW festgelegt. Dies entspricht typischerweise Einfamilienhäu-
sern und kleineren Mehrfamilienhäusern. Die Befreiung wird damit begründet, dass ein
Fernwärme- oder ein Verbundanschluss für ein solches Objekt allein häufig nicht attraktiv
ist. Dies bedeutet aber nicht, dass diese Objekte vom freiwilligen Anschluss an die Fern-
wärme oder einen Energieverbund ausgeschlossen werden. Im Falle nicht freistehender
Objekte mit einem tiefen Wärmeleistungsbedarf (z.B. Reihenhäuser oder Blockrandbebau-
ungen) lassen dagegen sich in vielen Fällen auf wirtschaftliche Weise nachbarschaftliche
Gemeinschaftsanschlüsse realisieren, womit die Anwendung der Energiezonenbestimmun-
gen in diesen Fällen begründet ist.
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Eine weitere Befreiung im Sinne von Art. 4b Abs. 4 der BZO kann für folgenden Tatbestand ge-
währt werden:

 Der Ersatz des Wärmeerzeugers einer bestehenden Baute kann im "Havarie-Fall" kurzfris-
tig nötig werden. Die erforderliche Planungszeit für einen Energieträgerwechsel ist in die-
sen Fällen aus zeitlicher Not nicht gegeben. Bei einem solchen unvorhergesehenen Ersatz
des Wärmeerzeugers ohne gleichzeitigem Umbau soll daher ein einmaliger Ersatz durch
eine andere gesetzeskonforme Wärmeerzeugungslösung zulässig sein.

4.6 Vollzug
Im Kanton Zürich kann die Einhaltung der Vorgaben der kantonalen Energiegesetzgebung von be-
fugten privaten Fachleuten (Private Kontrolle) gewährleistet werden. Die Private Kontrolle für die
Umsetzung kantonaler Vorschriften ist in der Besonderen Bauverordnung I (BBV I) geregelt. Da
die Energiezonenbestimmungen kommunale Vorschriften sind, kann deren Vollzug nicht direkt der
kantonal geregelten Privaten Kontrolle unterstellt werden. Die Stadt Zürich kann jedoch die bereits
durch den Kanton zugelassenen Privaten Kontrolleure auch mit dem Vollzug der kommunalen
Energiezonenbestimmungen beauftragen. Dazu wird ein entsprechendes Formular für den Vollzug
erstellt. Diese Kompetenzdelegation an die Private Kontrolle sowie der Nachweis mittels Formular
werden ebenfalls in den Ausführungsbestimmungen geregelt.
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5 Übergeordnete Grundlagen und Rahmenbedingungen

5.1 Kantonale Richtplanung
Der kantonale Richtplan legt im Bereich der Wärmeversorgung die Prioritäten bei der Nutzung
standort- bzw. leitungsgebundener Energieträger fest mit dem Ziel, eine Umwelt und Ressourcen
schonende Energieversorgung anzustreben. Die höchste Priorität hat ortsgebundene hochwertige
Abwärme (z. B. Abwärme aus Kehricht- oder Holzheizkraftwerken), gefolgt von ortsgebundener
niederwertiger Abwärme und Umweltwärme (Abwärme aus Klärwerken, Wärme aus Flüssen, Seen
und Grundwasser) und Verdichtung von leitungsgebundenen Energieträgern in bestehenden Ab-
satzgebieten (Gasversorgung oder Wärmenetze). Die für eine optimale Energieversorgung rele-
vanten Abwärmequellen werden mittels Karteneintrag festgehalten. Im Fall der Stadt Zürich sind
dies die Kehrichtheizkraftwerke (KHKW) Hagenholz und Josefstrasse inkl. Verbindungsleitung so-
wie die ARA Werdhölzli. Die auf kommunaler Stufe energieplanerisch definierten Versorgungsge-
biete dieser Anlagen prägen die räumlichen Festlegungen zu den Energiezonen.

Der kantonale Richtplan beauftragt die Regionen und Gemeinden die Vorgaben der Wärmeversor-
gung im regionalen Richtplan und der kommunalen Energieplanung mittels Gebietsfestlegungen
zu konkretisieren.

Im kantonalen Richtplan wird zudem festgehalten, dass Gemeinden in ihrer BZO jene Gebiete fest-
legen, in denen zur Deckung des Energiebedarfs ein minimaler Anteil erneuerbarer Energien vor-
geschrieben wird. Dies entspricht der Anwendung von Energiezonen gemäss §78b PBG.

5.2 Regionaler Richtplan
Der regionale Richtplan präzisiert die Ziele und die Massnahmen in den raumrelevanten Bereichen
der Energie- bzw. Wärmeversorgung. So sollen für die Raumheizung von Gebäuden anstelle von
fossilen Brennstoffen zunehmend Fernwärme, Abwärme, Umweltwärme und Solarwärme einge-
setzt und die Nutzung lokal vorhandener Potenziale durch energieplanerische Festlegungen unter-
stützt werden. Entsprechend enthält der regionale Richtplan räumliche Festlegungen zu bestehen-
den und geplanten Fernwärmegebieten und Energieverbünden (vgl. Abb. 2). Diese Festlegungen
bilden die Grundlage für die detaillierteren Gebietsausscheidungen im Rahmen der Energiepla-
nung, auf welche sich auch die räumliche Festlegung der Energiezonen stützt.

Der Grundsatz über die Einführung von Energiezonen in den genannten Gebieten wird parallel zur
vorliegenden Teilrevision der BZO mittels einer Teilrevision im regionalen Richtplan verankert.
Dazu wird im Kapitel 5.4 Energie eine entsprechende Ergänzung vorgenommen. Bei den überge-
ordneten Massnahmen für die Wärmeversorgung wird ergänzt, dass "für energieplanerisch defi-
nierte Gebiete Anordnungen zur Nutzung erneuerbarer Energien geprüft und bei nachgewiesener
Zweckmässigkeit im Zonenplan entsprechende Gebiete (Energiezonen) bezeichnet" werden.

Analog zum Hinweis im kantonalen Richtplan werden damit die Energiezonen auch auf Stufe des
regionalen Richtplans verankert und die Einführung und Anwendung von Energiezonen wird plane-
risch gestärkt.
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Abb. 2: Regionaler Richtplan: Nah- und Fernwärme
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5.3 Kommunaler Richtplan

Zurzeit erarbeitet die Stadt Zürich den neuen kommunalen Richtplan Siedlung, Landschaft, öffentli-
che Bauten und Anlagen (SLöBA). Da betreffend Wärmeversorgung räumlich relevante Aspekte in
verschiedenen über- und nachgelagerten Stufen und Fachplanungen geregelt sind, sind im kom-
munalen Richtplan keine weiteren, für die Energiezonen relevanten Ziele und Massnahmen vorge-
sehen.

5.4 Weitere übergeordnete Gesetze und Grundlagen

5.4.1 PBG-Teilrevision vom 14. September 2015 (Harmonisierung der Baubegriffe)
Die Bau- und Zonenordnung der Stadt Zürich ist noch nicht an die harmonisierten Baubegriffe ge-
mäss der seit 1. März 2017 in Kraft stehenden PBG-Teilrevision angepasst. In der Stadt Zürich
gelten derzeit noch die Baubegriffe gemäss PBG2 in der Fassung bis zum 28. Februar 2017.

5.4.2 Verordnung über die Darstellung von Nutzungsplänen (VDNP)
Die Darstellung entspricht der Verordnung über die Darstellung von Nutzungsplänen vom 11. Mai
2016 (VDNP; LS 701.12) und den von der Baudirektion in Anwendung von § 2 Abs. 2 VDNP ge-
statteten Abweichungen gemäss Schreiben vom 25. September 2018.

5.4.3 Kantonales Energiegesetz (EnerG) und MuKEn 2014
Das Energiegesetz sowie die bevorstehende Novellierung des Energiegesetzes aufgrund der Mu-
KEn 2014 sind die entscheidende Gesetzesgrundlage für die Bemessung des Grenzwertes bei
Energiezonen. In Kapitel 3.2.2 "Erläuterungen - Höhe des Grenzwertes" wird der entsprechende
Sachverhalt ausgeführt.

5.4.4 Kommunale Energieversorgungsplanung
In der kommunalen Energieversorgungsplanung werden die Gebietsausscheidungen für leitungs-
gebundene Energieträger konkretisiert (vgl. Abb. 3). Hier sind die für die räumliche Definition der
Energiezonen relevanten Prioritätsgebiete Fernwärme, Energieverbund mit Gebietsauftrag und
Energieverbund mit Gebietskonzession energieplanerisch festgelegt.

2 vom 7. September 1975, LS 700.1.
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Abb. 3: Energieplankarte 2019
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6 Sachthemen / Auswirkungen

6.1 Bauzonenkapazität und –reserve
Die vorgesehene planungsrechtliche Massnahme hat keinen Einfluss auf die Bauzonenkapazität
und –reserve.

6.2 Ortsbild-, Denkmal-, Natur- und Landschaftsschutz

6.2.1 Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder von nationaler Bedeutung
der Schweiz ISOS

Die vorgesehene planungsrechtliche Massnahme steht im Einklang mit den Schutzzielen des
ISOS. Die vorliegende Teilrevision tangiert keine ISOS Schutzziele.

6.2.2 Denkmalschutz
Die vorliegende Teilrevision tangiert keine kommunalen und überkommunalen Schutz- und Inven-
tarobjekte.

6.2.3 Natur- und Landschaftsschutz
Der Geltungsbereich der vorliegenden Revision tangiert keine kommunalen und überkommunalen
Schutzgebiete und keine Natur- und Landschaftsschutzinventare.

6.2.4 Ökologische Vernetzungskorridore
Die vorliegende Teilrevision tangiert keine kommunalen und überkommunalen ökologischen Ver-
netzungskorridore.

6.3 Verkehr und Erschliessung
Die vorgesehene planungsrechtliche Massnahme hat keinen Einfluss auf die Verkehrserschlies-
sung.

6.4 Freiraumversorgung
Die vorgesehene planungsrechtliche Massnahme hat keinen Einfluss auf die Freiraumversorgung.

6.5 Öffentliche Infrastruktur
Die vorgesehene planungsrechtliche Massnahme steht im Einklang mit den Planungsgrundsätzen
gemäss Art. 3 RPG. Es sind keine Massnahmen im Bereich von öffentlichen Infrastrukturen erfor-
derlich.

6.6 Naturgefahren

6.6.1 Hochwasserschutz / Oberflächenabfluss
Die Gefährdung durch Hochwasser oder Oberflächenabfluss ist bei der vorliegenden Teilrevision
nicht von Bedeutung.
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6.6.2 Massenbewegungen
Die Gefährdung durch Massenbewegungen ist bei der vorliegenden Teilrevision nicht von Bedeu-
tung.

6.7 Umwelt

6.7.1 Belastete Standorte/Bodenverschiebungen
Die vorliegende Teilrevision tangiert keine belasteten Standorte.

6.7.2 Klima
Die vorgesehene planungsrechtliche Massnahme hat keinen relevanten Einfluss auf das Stadt-
klima.

6.7.3 Luft
Die vorgesehene planungsrechtliche Massnahme sieht keine Änderung vor, die einen relevanten
Einfluss auf die Luft haben könnte.

6.7.4 Grundwasser
Mit der Festlegung von Energiezonen wird am Bestand und Inhalt von Grundwasserschutzzonen
nichts geändert. Die Energieverbünde mit Gebietsauftrag bzw. –konzession, auf welche sich die
räumliche Festlegung der Energiezonen stützt, berücksichtigen die Grundwasserschutzzonen. In
Energiezonen, welche von Grundwasserschutzzonen betroffen sind, ist die Standardlösung Wär-
mepumpe mit Erdwärmesonden u.U. nicht möglich.

6.7.5 Oberflächengewässer/ Gewässerschutz/ Wassernutzung
Die vorgesehene planungsrechtliche Massnahme sieht keine Änderung vor, die einen Einfluss auf
die Gewässer und die Wassernutzung haben könnte. Die Energieverbünde mit Gebietsauftrag
bzw. -konzession, auf welche sich die räumliche Festlegung der Energiezonen stützt, berücksichti-
gen die gewässerschutzrechtlichen Vorgaben.

6.7.6 Lärmschutz
Die vorgesehene planungsrechtliche Massnahme sieht keine Änderung vor, die einen Einfluss auf
den Lärm haben könnte.

6.7.7 Störfallvorsorge
Bei der vorliegenden Teilevision haben die Einträge des Chemie-Risikokatasters keine Relevanz.

6.7.8 Energie
Mit der vorliegenden Teilrevision wird die Nutzung erneuerbarer Energien für die Wärmeversor-
gung unterstützt. Energiezonen leisten somit einen Beitrag an die kantonalen und kommunalen
Ziele zur Transformation der Wärmeversorgung weg von fossilen Energieträgern hin zu Fern-
wärme, Abwärme und Umweltwärme.

6.7.9 Nichtionisierende Strahlung (NIS)
Die vorgesehene planungsrechtliche Massnahme sieht keine Änderung vor, die einen relevanten
Einfluss auf die Nichtionisierende Strahlung haben könnte.
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6.7.10 Abfälle
Die vorgesehene planungsrechtliche Massnahme hat keinen relevanten Einfluss auf die Entsor-
gung. Die Verteilung der Abfälle auf die KVA ist kantonal geregelt. Die Energiezonen beeinflussen
die Gebietsausdehnung der Fernwärme nicht.

6.7.11 Neobiota
Die vorgesehene planungsrechtliche Massnahme sieht keine Änderung vor, die einen Einfluss auf
Neobiota haben könnte.

6.7.12 Boden
Die vorgesehene planungsrechtliche Massnahme sieht keine Änderung vor, die einen Einfluss auf
die Fruchtfolgeflächen haben könnte.

6.7.13 Wald
Die vorliegende Teilrevision tangiert keinen Wald (gemäss Art. 10 Wald Gesetz).
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7 Interessensabwägung
Die verschiedenen Interessen aus den übergeordnete Grundlagen und Rahmenbedingungen,
Sachthemen und Auswirkungen werden unter Berücksichtigung der Ziele gegeneinander abgewo-
gen.

Beitrag an energiepolitische Vorgaben

Energiezonen unterstützen die Transformation der Energieversorgung weg von fossilen Energie-
trägern hin zu erneuerbaren Energien. Durch die erhöhte Vorgabe an die Nutzung erneuerbarer
Energien bzw. der Senkung des maximalen Anteils fossiler Brennstoffe gegenüber den gesetzli-
chen Vorgaben, wird die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung gefördert. Die Gemeindeord-
nung der Stadt Zürich sieht denn auch vor, dass der CO2-Ausstoss bis zum Jahr 2050 auf eine
Tonne pro Einwohnerin und Einwohner zu senken ist.

Die Fernwärme und die Energieverbünde mit Gebietsauftrag oder Gebietskonzession sind für die
räumliche Ausscheidung der Energiezonen entscheidend. Damit werden wesentliche Grundsätze
der richtplanerisch und energieplanerisch definierten Wärmeversorgung berücksichtigt, wonach
ortsgebundene hochwertige Abwärme aus Kehrichtheizkraftwerken, gefolgt von ortsgebundener
niederwertiger Abwärme und Umweltwärme prioritär zu nutzen sind. Energiezonen leisten zudem
einen Beitrag an einen wirtschaftlichen Betrieb der öffentlichen Fernwärmeversorgung sowie der
Energieverbünde mit Gebietsauftrag und Gebietskonzession, in dem sie helfen, den Anschluss-
grad an diese Netze zu erhöhen.

Wahlfreiheit der Energieversorgungslösung

Die mit der Energiezone verbundene Pflicht, einen höheren Anteil an erneuerbaren Energien für
die Wärmeerzeugung zu nutzen, bedeutet für Eigentümerschaften eine Einschränkung in der
Wahlfreiheit der Energieversorgungslösung gegenüber Eigentümerschaften ausserhalb von Gebie-
ten mit Fernwärmeversorgung und Energieverbunden. Dieser „Benachteiligung“ steht aber auch
ein Vorteil bzw. eine Begünstigung gegenüber, in dem das Gemeinwesen in den Energiezonen mit
der Fernwärmeversorgung und Energieverbünden mit Gebietsauftrag oder Gebietskonzession eine
zusätzliche, in vielen Fällen wirtschaftlich attraktive Option zur Verfügung stellt, um den thermi-
schen Energiebedarf mit erneuerbaren Energien oder Abwärme zu decken. Dies privilegiert Bau-
trägerschaften in Gebieten mit Fernwärme oder Energieverbunden gegenüber Eigentümerschaften
in anderen Stadtgebieten. Im weiteren garantiert der Anschluss an die Fernwärme oder einen
Energieverbund mit Gebietsauftrag oder Gebietskonzession ein langfristig sicheres Wärmeversor-
gungsangebot. Zudem stehen in den Energiezonen mehrere Standardlösungen zur Verfügung,
was den Eigentümerschaften weiterhin eine ausreichende Wahlfreiheit garantiert.

Havarie bedingter Ausfall der bestehenden Wärmeerzeugung

Dank der Ausnahmeregelung, welche im Falle eines erforderlichen unvorhergesehenen reinen Er-
satzes der Wärmeerzeugung einmalig eine dem Energiegesetz entsprechende Wärmeerzeugung
zulässt, müssen Eigentümerschaften nicht unter Zeitdruck eine allenfalls kostenintensivere, ener-
giezonenkonforme Lösung, die in der Regel eine länger dauernde Planung erfordert, umsetzen.
Härtefälle werden so vermieden.
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Kostenfolgen

Es wird davon ausgegangen, dass Energiezonen im Falle von Neubauten keine Mehrkosten verur-
sachen, da die bereits geltenden gesetzlichen Anforderungen bei Neubauten kaum kostengünsti-
gere Energieversorgungslösungen ermöglichen, als es in Energiezonen verlangt wird. Anders im
Falle eines reinen Ersatzes des Wärmeerzeugers. Hier können die Bestimmungen der Energiezo-
nen zu Mehrkosten gegenüber einer, gemäss geltendem Energiegesetz zulässigen konventionel-
len Lösung mit fossilen Energieträgern entstehen. Dies gilt insbesondere solange, wie das alte
Energiegesetz (EnerG 2009) in Kraft ist, nach welchem 100% fossile Lösungen immer noch zuläs-
sig sind. Möchte die Hauseigentümerschaft einer Bestandesbaute hingegen (unabhängig vom
Thema Energiezone) im Falle eines Heizungsersatzes freiwillig auf eine Lösung mit erneuerbaren
Energien umsteigen (was gemäss Erhebung im Rahmen von Energieforschung Stadt Zürich schon
in rund 14 Prozent von Heizungssanierungen der Fall ist), so entstehen durch die Energiezonenbe-
stimmungen keine Mehrkosten, weil die Fernwärmeversorgung wie Studien zeigen in diesen Fällen
weitgehend marktfähig ist. Wie gross die allfälligen Mehrkosten in den anderen Fällen sein werden,
hängt neben den Investitionen auch von der Entwicklung der Energiepreise (inkl. Abgaben wie z.B.
CO2-Abgabe) ab. Zu diesem Aspekt lässt sich lediglich sagen, dass der Anschluss an einen Ver-
bund oder die Wahl einer dezentralen erneuerbaren Lösung die bessere „Versicherung“ gegen-
über allfälligen Energiepreisänderungen darstellen, als eine kurzfristig allenfalls kostengünstigere
fossile Lösung.

Auf Seiten Behörde wird mit einem Mehraufwand für den Vollzug der Energiezonenbestimmungen
gerechnet. Vor allem vor und nach der Einführung der Energiezonen wird ein erhöhter Beratungs-
aufwand bei der Genehmigungsbehörde erwartet, bis sich die Praxis eingespielt hat. Zudem wer-
den zusätzliche Ressourcen für die Stichprobenkontrollen und für den Bewilligungsvorgang im Zu-
sammenhang mit dieser neuen Vorschrift benötigt. Da es sich um anspruchsvolle Vorgaben han-
delt, ist die Überprüfung der Einhaltung sicherzustellen, ansonsten sie nur geringe Wirkung entfal-
ten.
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8 Verfahren

8.1 Öffentliche Auflage
Die öffentliche Auflage wurde vom 5. Juni 2020 bis 4. August 2020 durchgeführt. Im Rahmen der
öffentlichen Auflage ist ein Einwendungsschreiben mit mehreren Anträgen eingegangen. Die An-
träge können nicht berücksichtigt werden. Die Begründung wird im Bericht über die nicht berück-
sichtigten Einwendungen dargelegt.

8.2 Kantonale Vorprüfung
Die Unterlagen wurden vorgängig zur öffentlichen Auflage zur kantonalen Vorprüfung eingereicht.
Mit Schreiben vom 25. Februar 2020 hat die Baudirektion die vorgesehene Einführung von Ener-
giezonen ausdrücklich begrüsst und unter Berücksichtigung untergeordneter Auflagen als geneh-
migungsfähig eingestuft.

8.3 Überarbeitung
Aufgrund der der öffentlichen Auflage waren keine Anpassungen an der Vorlage notwendig.

8.4 Festsetzung Gemeinderat

Die BZO-Teilrevision bedarf der Festsetzung durch den Gemeinderat.

8.5 Weiteres Verfahren

Referendums- und Stimmrechtsbeschwerdefrist

Nachdem der Gemeinderat die Teilrevision festgesetzt hat, wird die Referendumsfrist (60 Tage)
und die Frist für den Rekurs in Stimmrechtssachen (5 Tage) angesetzt. Diese beginnen gleichzei-
tig.

Genehmigung Kanton

Sind die beiden Fristen ungenutzt verstrichen oder ein allfälliges Referendum bzw. ein allfälliges
Stimmrechtsrekursverfahren abgeschlossen, verfügt die kantonale Baudirektion die Genehmigung
der Teilrevision.

Rekursfrist

Mit Bekanntmachung der Genehmigung durch die kantonale Baudirektion wird die BZO-Teilrevi-
sion während 30 Tagen zum Rekurs aufgelegt.

Inkraftsetzung

Ist die Rekursfrist ungenutzt verstrichen oder sind allfällige Rechtsmittelverfahren abgeschlossen,
setzt der Stadtrat die BZO-Teilrevision in Kraft. Der Stadtratsbeschluss betreffend Inkraftsetzung
wird während 30 Tagen zum Rekurs aufgelegt. Wird kein Rechtsmittel gegen die Inkraftsetzung
ergriffen, erlangt die Vorlage ihre Rechtskraft.
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